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Satzung über die Erhebung von Stundungszinsen 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 2 und 3 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. 
September 1976 folgende Satzung beschlossen: 
 

§1 
 
Die Gemeinde Remshalden erhebt nach Maßgabe des § 127 Abs. 2 AO (neu §§ 233 - 239 
AO vom 16. März 1976) und des § 5 des Steuersäumnisgesetzes Stundungszinsen. 
 

§2 
 
Diese Satzung tritt am 3. Dezember 1976 in Kraft. 
 
Gleichzeitig treten die bisherigen Satzungen über die Erhebung von Stundungszinsen der 
Gemeinden Geradstetten und Grunbach außer Kraft. 
 
 


